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Mittheilungen
für d en

Kanton Basel .

Samstag N ° . 8 und 9 . den 5. Januar 1833 .

Sitzung des großen Stadt - Raths /
V0M 23 . July 1832.

Anfüge wurden keine gemacht . Es begann daher die
Sitzung nur Vorlegung eines Rathschlags des Kl . Stadt¬
rat bs » ebft einem Berichte der Birskommission , über die
Herstellung des im «September des vorigen Jahres durch
das große Gewässer weggerissenen Birs - Wehr - Dammes
in der neuen Welt , der bisher nur durch ein Interims -
wehr von Faschinen ersetzt worden war , und welche
Arbeit zur Z2 aus der Stadt - Cassa , und zur Z3 von
den GewcrbS - Interessenten des St . Albanteiches zu
bestreiken ist . Die Birskommisnon hatte sich für dieses
schwierige Unternehmen bei mehreren sowohl hiesigen
als auswärtigen Sachverständigen Rath erholt . Die
Meinung der lctztcrn ging einstimmig dahin , daß es
am zweckmäßigsten sein möchte , diesen Bau auch jetzt
wieder in Holz , mit Steinen und Griengcrölle ausge¬
füllt , auszuführen , da in den nähern Umgebungen keine
Stcinart zu finden ist , die sich zu einem massiven
Stcindamme eignen könnte ; so wie denn auch die in
Stein aufgeführte Seite des Wehrs , obschon sie erst im
Jahre 1817 neu erbaut worden , dennoch bereits bedeu¬
tende Reparaturen bedarf . Hingegen hatten sich die
Meinungen über das dem Damme zu gebende Profil
getheilt . Nach der einen Ansicht sollte es dem noch
stehenden Stcindamme ganz ähnlich eine parabolische
Linie bilden , weil diese wirklich den Gesetzen des Wasscr -
Ablaufs am besten entspricht , und daher am sichersten
der Unterwüblung durch Hintcrwasscr vorbeugt . Diese
parabolische Form hätte aus vollem eichenem Stamm¬
holz ausgeschnitten werden müssen . Die entgegengesetzte
Meinung hielt hingegen einen in gerader Linie schräg
ablaufenden Damm für hinlänglich ; auch gab der Vor¬
schlag diesem Plane den Vorzug , weil derselbe nicht
nur eine auf Fr . 6000 angeschlagene Ersparniß der
Kosten gewährt , sondern weil bei der Einfachheit der
Bedeckung , die Reparaturen später auf eine minder schwie¬
rige und minder kostspielige Art werden stattfinden können .

Noch wurde in dem Berichte aus die Unthunlichkeik
aufmerksam gemacht , ein fo schwieriges Werk , bei wel¬
chem die größtmögliche Sorgfalt im Baue das Wich¬
tigste sei , im ganzen auf dem Wege des Verdingcs durch
einen Unternehmer herstellen zu lassen . Schließlich wurde
an die Dringlichkeit erinnert , ohne fernern Verzug einen
Beschluß zu fassen , da das bisherige provisorische Wehr
vielleicht nicht mehr lange Widerstand leisten könne.

Ueber den ganzen Bau lag ein sehr sauber und
genau gearbeitetes Modell vor .

Bei der Diskussion wurde indessen nickt mehr über
das Technische der Sache eingetreten , als worin der
Antrag der Commission zur geradelinigten Form ange¬
nommen wurde ; die Bemerkungen trafen einzig die Frage ,
über Vcrdingung der Arbeit , und ob die Stadtbehörde
wirklich verbunden sei , an die Kosten zur Hälfte bei¬
zutragen . Letzteres wurde mit der Erinnerung an den
im Jahr 1807 darüber errichteten Vertrag beantwortet ,
welcher , als dermalen noch bestehend , erfüllt werben
müsse ; auch gewähre der Teich , zu dessen Bewässerung
dieser Damm diene , eine wesentliche allgemeine Bequem¬
lichkeit zum Flössen des Holzes , worauf früher Wich¬
tigkeit gelegt worden sei.

Rücksichtlick der Vcrdingung wurden die Vortheile ,
welche dieselbe sonst in den meisten Fällen , in Verbin¬
dung mit gehöriger Aufsicht gewährt , anerkannt , dabei
aber bemerkt , daß in dem gegenwärtigen Falle die
Unmöglichkeit alle Hindernisse vorherzusehen , welche sich
durch Zufall , namentlich durch Wassermcnge ergeben könn¬
ten , nöthig machen würde eine solche Menge von Klau¬
seln in den Vcrdingungstraktat aufzunehmen , daß der
Vortheil eines festen Preises doch sehr verringert wer¬
den würde . Zudem werde die Arbeit meistens in den
Boden versenkt , über hinlängliche Festigkeit könne daher
hintennach keine Prüfung stattfinden , eS sei also wirklich
unthunlick , die ganze Arbeit zu verdingen ; hingegen
wurde namentlich von dem Präsidium geäußert , werde
die Vcrdingung in einzelnen Theilen , z . B . für Lieferung
des Holzes und alle einzelnen Arbeiten , wo sie anwend¬
bar sei , angewendet werden ; worauf denn der Bau nach
dem Vorschlage des Stadtraths und der Birskommission
beschlossen wurde .

Sodann wurde noch der von der Commission zur
Prüfung der Seadt - Rechnung von 1830 eingegangene
Bericht vorgelegt , welcher unter anderm auch den Wunsch
enthielt , es möchte künftig dem Verzeichnisse der Liegcn -
fchasten auch eine Schätzung ihres Werthes beigelegt
werden . Nach dem Antrage dieses Berichtes wurde die
Rechnung in allen Theilen , und unter Dankes - Bezeu¬
gung an die verwaltende Behörde , gutgeheißen , und der
Bericht selbst dann dem Kl . Stadtrathc zur Eingebung
eines gegenseitigen Berichtes überwiesen.



Sitzung des großen Stadt - Raths ,
vom 8 . Oktober 1 832 ,

Dieselbe wurde ausschließlich zur Berathung,
'
i
'bcr

verschiedene Bürgerrechts - Begehren verwendet , von
welchen folgenden entsprochen wurde :
I . I Büß von Wenslingen , Fabrikaufseher .
G . H . Anthoni von Frankfurt , Ka -ckmann .
Wilhelm Brödlin von Lörrach , Wirth in Höllstein , mit

Nachlaß der in die Sladtkasse fallenden Gebühr .
I . R . Scholp , HandlungSkommis , heimatlos , hier geb .
I . Ad . Mol >l , Flachmahlcr , ebenfalls .
Hieronymus Sckmautz , Gärtner , ebenfalls .
Viktor Haller von Arlcshcim , Küfcrmeister .
A . I . Marfort von ArleSbeini , Sattlcrmcister .
Hcinr . Leuthart von Arlesbcim , Hutmachcrmcistcr .
Ludwig Christ , Schuhmacher , heimatlos , hier geboren .

Außerordentliche Sitzung des großen Stadt -
Raths , vom 26 . November 1832 .

Herr Bnrekhardt - Bischer machte den Anzug : es
möchte von dem kl . Stadrratb ein Gutachten über Zweck¬
mäßigkeit der Annahme von katholischen Bürgern begehrt
werden , und seine Ansichten über allfällig aufzustellende
Bcdingniffc .

Ueber den schon im vorigen Jahr gemachten Anzug
wegen umfassender Bürgerrechtsertheiluiig ward ein Be¬
richt deö kl . Stadtraths vorgelegt , welcher denselben
dahinzustellen anrätb , gegründet auf die fortdauernde
Verwickelung der verschiedenen Gemeindcverhältnissc und
die Schwierigkeiten einer allgemeinen Maßregel . Diesen
Gründen wurde in der Diskussion wenig widersprochen ,
jedoch von vielen Seiten auf das Bedürfniß einer Re¬
vision der Bestimmungen über Bürger - Annahmen hin¬
gewiesen , indem dieselben zum wü »scheuewerthen Zweck
eines gcbaltigen Verstärkcns der Bürgerschaft nicht ge¬
führt haben . — Vorherrschend erschien auch die Neigung ,
verdienstliches Benehmen während der Wirrcnzcit um so
lieber in solchen Fällen anzuerkennen und auszuzeichnen ,
wo von den Einzelnen selber das Bürgerrecht nachgesucht
werde . Die Beseitigung des Anzugs ward ausgesprochen .

Auf den Vorschlag des kl . Stadtrathö wurde die
Verlegung des FlcischhaiiscS der neuen Sckiol in das
Brodbaus , und Einrichtung eines Schlachthauses im
bisherigen Lokal des crsiern , mit Kostenanschlag von
Fr . 4023 - — genehmigt . Er wurde auch ermächtigt ,
der Stadt - Spital - Verwaltung zum Verkauf des Alp¬
hofs Kellcnberg die Hand zu öffnen .

Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für
4833 , worin erstere auf Fr . 128 ,000 , letztere ( mit In¬
begriff von Fr 12,800 für neue Straßenpflasterungcn und
Brunnen , Fr . 4000 für das Schlachthaus , und Fr . 25,000
muthmaßlicker Stadt - Antheil an den BirLkosten ) auf
Fr . 175,000 angegeben sind , erhielt Genehmigung . In
der Berathung wurden die neuen Trottoirö der untern
Freyenstraße ihres schmalen Raums halben angefochten ,
und andererseits vertheidigt als das für jene Lokalität
beste Schutzmittel für Fußgänger. — Aus den bevor¬
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stehenden beträchtlichen außerordentlichen Ausgaben ward
Anlaß genommen , um so größere Sparsamkeit in den
gewöhnlichen Bauunterbaltkösten anzuempfehlen .

Aus einem Bericht des kl. Stadtraths über die
Verwendung und Verkauf im Mai und Juni von 1590
Säcken gedörrter Früchten , aus denen durchschnittlich
Fr . 24 Vi netto Ertrag gegogen ward , ergab sich ein
nunmehr vorbleibendcr Verrath von cirea 2600 Säcken ,und der Vorschlag , biete einstweilen fcrncrö auszube -
wahrcn , ward zum Beschluß . — In die von einzelnen
Mitgliedern angerathene getrennte Kapitalisirung der
erlöste » Verkaufssumme zum Behuf späterer Verwendungauf Korn - Einkäufe wurde nicht eingetreten , da man zweck¬
mäßiger fand , für einzelne Aiisnahmesälle keinen besondern
Fond zu bilden , weil nach den iewciligen llmständen auchdie jeweiligen Vorkehrungen sich richten würden .

Auf einige Bemerknngen wegen unerfüllt gebliebenem
Zweck der Verabreichung von Korn und Brod an die
Einwohnerschaft , geschah die Erwiederung , daß eben im
Allgemeinen sich bei der Ausführung der Sache das
Bedürfniß bei weitem nicht so dringend zeigte , und daß
bei einiger Dauer derselben , wäre sie nickt bald unnöthig
geworden , zweckmäßige Abhülfe der gerügte » Anstände
leicht und bald erfolgt wäre .

Endlich ward aus den Antrag de» kl. Stadtratbs
für cirea Fr . 1900 - — nachträglich bei der Stadt - Cassa
eingegangene cidgcnößische DerpffegungSgcldcr auf Vcr -
theilung an die zahlreichen Quarticrgcber verzichtet , um
so mehr , als eine solche nebe » Weitläufigkeiten noch
besondere Kosten verursachen würde .

Verbeistärldlmg hiesiger Einfassen .
Wenn cS unsrer Zeit eine Hauptaufgabe ist , dem

zerstörenden Einflüsse , der sich bald auf alle Verhältnisse
äußert , entgegen zu arbeiten , das Gute zu schützen und
zu befestigen , was bedroht ist , das erschütterte und zer¬störte wieder herzustellen , nnd die Hindernisse , welche
sich dem Fortschreiten zum Bessern entgegensetzen , wo
möglich zu übersteigen , und so anscheinend weit hinaus¬
geschobene Hoffnungen wieder näher zu rücken , so hat
die Vcrbcistandung hiesiger Einfassen in letzterer Hin¬
sicht Ansprüche , welche Aufmerksamkeit verdiene » .

Als vor einiger Zeit zuerst von einem engern An¬
schließen der Schweizer die Rede war , dachte

'
man sichunter andern « auch , eö «verde dann zn einer VogtS -

kammcr für die zahlreichen Schwcizcrsschcn Einfassenkomme » , eine Einrichtung , deren Bedürfniß schon langefühlbar war , indem die Sorgfalt , «vclchc in dem Vogis -
«vescn der hicssgcn Bürger herrscht , besonders absticht
gegen die Verwahrlosung , welcher in dieser Hinsicht mit¬
unter die Einfassen ausgesetzt sind .

Diew Hoffnung miißtt aber in weiter Ferne zurück¬treten , seitdem sieh die vorgehabte engere Vcrcinigmigder Bundcsgliedcr i» ein gewaltsames Zusammenschnü¬ren derselben verwandeln wollte , und man also mehrdarauf bedacht sein mußte , ssch der bereiteten Bande zuerwehren , als sich von denselben umschlingen zulassen .Dieser Widerwille konnte sich indeß unmöglich auf die

r*
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hiesigen Einfassen erstrecken, deren Benehmen in dieser Zeit
vielmehr besonders geeignet war , zum Nachsinnen auf¬
zumuntern , wie der Mangel einer Vogtskammer für sie
einigermaßen könnte . weniger fühlbar gemacht werden .

Diese Frage beschäftigt seit kurzem die Gesellschaftdes Guten und Gemeinnützigen , wo ungefähr folgende
Grundlagen einer zu stiftenden Einrichtung zu diesem
Zwecke zur Sprache kamen. In der Unmöglichkeit ,den Einfassen von Seite eines Vcreinö eigentliche Vögte
zu ordnen , sollte wenigstens für Beistände gesorgt wer¬
den . Zu diesem Zwecke sollte ein Verein von hiesigen
Einsassen zusammentreten , welche sich verbände » , gegen¬
seitig Beistände der einstigen Hinterlassenen von Ver -
cittsmitglicdern zu sein . Die Gemeinnützige Gesellschaftwürde eine Direktion aufstellen , aus einem Vorsteher,einem Schreiber und etlichen Beisitzern aus den ver¬
schiedenen Kirchspielen der Stadt bestehend. Diese Di¬
rektion wäre au ? den Mitgliedern der Gemeinnützigen
Gesellschaft gezogen. Die Beistände würden den Ver -
beistä

'ndeten so weit möglich mit Rath und That au die
Hand geben ; der Beisitzer aus dem Kirchspiel würde
nachhelfen , wo der Beistand Schwierigkeiten antrifft ,
die er nicht selbst beseitigen kann , und wichtigere Fällewürden an die Direktion gebracht , welche die Aufsicht
über das Ganze hätte.

Diese Einrichtung , welche die hiesigen Einfassen im
Ganzen , Schweizer und Fremde umfassen sollte , ist erstin allgemeinen Umrissen entworfen , und die Regulirung
manches einzelnen Punktes wird müssen verschoben blei¬
ben , bis die Erfahrung genauere Belehrung an die Hand
gibt. Manche unvorhergesehene Fälle können eintreten ,
und für manchen Fall auch diese Einrichtung nur un¬
zureichende Abhülfe gewähren. Aber wer Gelegenheithat , wahrzunehmen, wie verlassen dermals oft die Ein¬
fassen dastehen , wie dürftig die Correspondcnz mit der
heimathlichen Behörde eine Anstalt ersetzt , an welche
man an Ort und Stelle persönlich gelangen kann , wird
wünschen müssen , daß aus der vorgeschlagenen Anstalt
etwas werde . Die Gesellschaft verhehlt sich keineswegs
die mancherlei Schwierigkeiten der Sache , wünscht aber ,
daß dieselben weniger ziir Abschreckung als vielmehr bei
Sachkundigen zur Aufforderung dienen möge , mit ihren
Einsichten

'
und Gedanken über diesen Gegenstand der

Gesellschaft behülflich zu sein .

Ueber unsere Brandversicherungs - Anstalt.
Der in der Großraths - Sitzung vom 3 . Dez . an¬

gebrachte , und am 4ken behandelte Anzug , in Betreff
des bevorstehenden Brandsteuereinzugs, verursachte eine
so ausgedehnte Verhandlung , und cS wurden so mancherlei
Gedanken und Ansichten über die Sache geäußert , daß
eine Beleuchtung des Wesens unserer LrandversicherungS-
Anstalr dermalen nicht am unrechten Platze sein sollte ,
um so weniger , als der wichtigste Theil des Anzuges , die
nochmalige Revidirung der Verordnung vom Jahr 1829
in einer der nächsten Großrathö - Sitzungen zur Sprache
gebracht werden soll .

W,r gedenken daher m,t einigen Betrachtungen überdas Versicherungswesen überhaupt zu beginnen , dann dasin unserm Kanton befolgte System zu entwickeln, undendlich einige Worte über den behandelten Anzug selbst zusagen , so weit dieses der enge Raum gestatten mag .
Schon vor langer Zeit hatten sich in auswärtigenLändern, namentlich in Seehäfen , Vereine oder Gesell¬schaften gebildet , welche dem SchiffSbesrachker die Vee-lürste , die solcher auf dem stürmischen Elemente erleidenmochte, wieder ersetzten , wenn er dem Vereine zum Vorauseinen gewissen, auf die Entfernung und die mehrere odermindere Gefahr berechneten , größer» oder kleinern TheildcS Werthes feiner Schiffsladung , als VersicherungS -Prä -mie vorher dafür bezahlt hatte ; aber später erst wurdenähnliche Vereine zur Sicherstellungvor Verlnrst des Eigen¬thums durch FcucrSgefahr errichtet , und zwar traten

solche zuerst in denjenigen Ländern und Gegenden in das
Leben , wo die Wohlthaten der See-Assekuranzen den Sinnfür derartige Einrichtungen empfänglich gemacht hatten.Gewöhnlich zogen früher die Brandbesckädiglen vonOrt zu Ort , um durch milde Steuern ihren Schaden
ersetzen oder doch lindern zu lassen . Gar oft aber wurdedas Publikum durch Unwürdige in Anspruch genommen ,oder es wurden rechtliche und » ermögliche Leute bei
großem Brandunglück, wo die milden Steuern der Re¬
gierungen und der Partikularen nicht hinreichten , an den
Bettelstab gebracht , so daß Wunsch und Bedürfniß immer
größer wurden , die bereits in entfernten Ländern bestehen¬den , wohlthätig wirkenden Vereine nachzuahmen , und
solche auch in unsern Gegenden einzuführen .Damals wie jetzt noch gab es verschiedenartige
Brandversicherungs- Anstalten ; die einen , wo mittelsteiner jährlichen , bestimmten , sogenannten Prämien -
Zahlung die Vergutung des Brandschadens von einer aufAktien , d . h . auf einen mehr oder minder starken Ga-
rantiefondS gegründeten Gesellschaft gefordert werdenkann . Diele heißen Prämien - VersicherungS - Ge-
fellsch asten , und sie können keinen Versicherten füreinen Hähern Beitrag in Anspruch nehmen , a! S die be-
stimmte und jährlich zum Voraus bezahlte Prämie be¬
sagt . — Die andere nennt man Gegenseitige Ver -
sichcrungs - Anstalten , bei welcher jeder Versiche-
rungslustigc Mitglied eines VereincS wird, welcher zubestimmten Epochen die Rechnungen schließt , die Brand -
schadensveträge und Kosten auf den Schatzungswerth des
versicherten Eigenthums vertheilt , und

'
nach gewissenNormen und Klaffen bei den sämmtlichen Versicherten

einzieht . Bei diesen gegenseitigen Vereinen ist demnachder zu zahlende Beitrag unbestimmt , da er sich nach derGröße der zu vergütenden Brandschäden richtet .
Dieses sind die beiden Hauptgrundzüge der bestehenden

Versicherungsanstalten, welche aber auf mancherlei Art
modisizirt und angewendet werden.

A °
. 1805 wurden im Kanton Aargau , und A °

. 1806im Kanton Bern die ersten schweizerischen Kamonal -
Vrandvcrsicherungs- Anstalten errichtet , ( weit früher
schon hatte in Zürich für die Stadt allein eine solche
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Anstalt bestanden ) aber im Kanton Bern nicht obliga¬
torisch für alle Hauseigenkhümer deS Kantons . Im Dez .
des JahreS 1806 wurde auch durch den Großen Rath des
Kantonö Basel beschlossen , daß
1 ) eine Brandassckuranz in unserm Kanton errichtet, der

Austbeilerzu den Beitragen aber erst nach entstandenem
Feuerschaden gemacht und darnach eingebogenwerden soll.

2.) Jeder Gcbäudcbcsitzcr in dem hiesigen Kanton gehalten
seyn solle , an dieser Anstalt Antheil zu nehmen .

3 .) Dem Kl . Rathe die weitere Ausführung überlassen sei.
Dicsemnach gehörte die Brandversichcrungs- Anstalt

unsers Kantons , von deren Beginn an , zu den gegen¬
seitigen Vereinen , und durch die , hinsichtlich des nicht
bedeutende» Umfangs unsers Kantons , gewiß sehr zweck¬
mäßige Verfügung , daß alle Hauseigentbüiner daran
Theil zu nehmen gehalten wurden , ward die Anstalt so-

tleich kräftig begründet , und wurde zur Wohlthat für
Ziele , während die zu leistenden Beiträge jedes Einzelnen ,

Jahr für Jahr berechnet , äußerst geringe waren ; denn
in den sämmtlichen 25 Jahren , während welchen die
Anstalt nun dauert , betrugen alle Brandschäden bis zum
heutige » Tage , mit Inbegriff der EinrichtnngS- und
Umarbeitungskosten der Lagcrblichcr und des Sekretariats
nicht über Fr . 154,000 - — , was auf den einfachen
Schätzungswert!) , den wir im Durchschnitte auf circa
30 Millionen annehmen , blos 5 vom Tausend , also auf
die 25 Jahre vertheilt , nur V&ta vom Tausend , oder
2 Batzen von 1000 Franken für jedes der verflossenen
Jahre ausmacht.

Wahrlich ein Ergebniß , das nicht leicht eine andere
derartige Anstalt auszuweisen haben mochte , und das
nächst höherer Bewahrung , der obligatorischen Mitbc-
theiligung aller Hanscigenthümer , der guten Bauart der
Häuser zu Stadt und Land , dem häuslichen Ordnungs¬
sinne und dem regen Eifer der Bewohner unsers Kantons ,
sogleich bei entstehendem Brande thätige Hülfe zn leisten ,
zuzuschreiben ist.

Die Hauptgrundzflge der Brandvcrsicherungs- Ver¬
ordnung vöm Jähr 1807 waren auf große Einfachheit
berechnet ; Pallastähnliche Gebäude und Slrobbüttcn,
solid in Stein gebaute Häuser bevölkerter Ortschaften und
hölzerne oder Riegclgebäudc an den entlegensten Orten
wurden alle in eine und dieselbe Karhegorie gefetzt , und
dadurch dem weniger bemittelten Haüscigcnkhümer die
Beisteuer des Vermöglicken gesichert. Niemand beklagte
sich , denn die wenigen Franken , welche der Bewohner
soliderer Gebäude für stattgefundene Brandschäden zu
vergüten halte , thaten wegen der geringen Summe keinem
wehe , und jeder derselben sah auch sein Eigenthum gerne
gegen Feuersqcfabr mittelst der so geringen Steuer ge¬
sichert . — Kirchen wurden theils wegen ihres großen ,
mitunter fast unschätzbaren Werthes und wegen ihrer
geringen Feuergefäbrlichkcit von der Versicherung ausge¬
schlossen , und kein Gebäude konnte für einen größer » Betrag
als für Fr. 50 .000 in dieselbe aufgenommen werden .

Nur die Gewerbe , wo starke Heitzunq oder leicht
entzündliche Materien die Feuersgefahr vermehrten , wur¬
den mit ‘Ä tet mehr Brandsteuer belegt , was ebenfalls
jedermann ganz der Sache angemessen fand.

Alles Steuersammeln wurde gänzlich untersagt, da¬
gegen aber auch für Brandunglück, das durch Krieg oder
Aufruhr u . dgl . entstanden , Entschädigung zugesagt , und
übcrdieß verordnet, daß nie über ‘/2 % Brandsteuer auf
einmal eingezogen werden solle.

Dieß waren die Hauptgrundlagen der Brandvcrsiche -
rungs-Derordnung von 1807 , welche durch eine von dem
Kleinen Rathe ernannte und unter dessen Aussicht stehende
Commission vollzogen und gehandhabt wurde .

Nach und nach wurde das Assekuranzwesen überall
bekannter ; zahlreiche Brandvcrsicherungs- Gesellschaften,
deren Geschäfte sich besonders auch auf Versicherung der
Fahrbabe erstreckten, wurden in Nachbarstaaten errichtet,
und dadurch mehr Erfahrungen über die besondere Feuer-
gefährlichkeit verschiedener Gewerbe und gewisserBauarten
gesammelt , und demzufolge eine Reihe von Klassen und
ihren Unterabtheilungen aufgestellt , nach welchen die
Prämiezahlung bestimmt wurde .

Auch waren in unserm Kanton mehrere Gewerbe ,
die zn den besonders Feuergefährlichen gezählt werden ,
errichtet worden .

Dieses veranlaßte unsere hohe Regierung zu Ansang
des Jahres 1829 bei der ohnehin nothwendig gewordenen
Revision der Häuscrschatzungen auch die Brandvcrsichc -
rungs - Verordnung selbst zu revidirc » , und die Gebäude
je nach dem darin getriebenen Berufe in 4 Klassen ein¬
zutheilen , wobei die danialigcn Tarife fremder Gesell¬
schaften mehr oder weniger zur Richtschnur genommen ,
und besonders auch festgesetzt wrrde , daß künftig die
Schätzung der Häuser nach ihrem wahren verbrennlicken
Werthe stattfinden , und nicht mcdr wie früher der Will-
kühr deS HauSeigcntbümers oder irgend einer Beschrän¬
kung unterworfen werden solle . Auch wurde in der Vcr-
ordnug eine bereits früher erlassene Verfügung des Kl.
RatbS bestätigt : daß nämlich kein Gebäude für irgend
einen Werth oder Mchrwerlh bei einer andern Versiche¬
rungsanstalt versichert werden dürfe ; eine MaaSregcl,
welche den wahren Nutzen aller HauScigcntbümer durch
möglichste Abwendung vorsätzlicher Brandstiftung zu cr-
zweckcn suchte. — Üebrigcns wurden die Verfügungen
wegen Ersatz der durch Krieg und Aufruhr verursachten
Schaden aus der alten Verordnung wörtlich wieder in
die neue übergetragen.

In jedem Bezirke wurden eigene SchatzungSmäiiner
aufgestellt und ins Gelübde genommen , und die neuen
Schätzungen gingen mehr oder minder rasch von Statten ,
je nachdem es den Gemeinden daran gelegen war , ihre
Gebäude nach ihrem wahren verbrennlichc » Werthe ge¬
schätzt zu sehen , oder je nachdem die größere oder kleinere
Ausdehnung des SchatznngSbezirkcS es gestattete . Früher
die Vorarbeiten , und später die widrigen Zcitumstände
behinderten aber an manchen Orten die Ausfertigung und
Einlicferung der SchatzungStabcllcn , .und es entstand die
Frage , ob die neuen Schätzungen erst dann gültig sein
sollten , wenn alle Brandlagerbüchcr neu eingetragen sein
würden . Dieses konnte aber nicht angeben , weil in man¬
chen Gemeinden die neuen Schätzungen längst stattgefun¬
den hatte» / und weil die in diesen Gemeinden vorgekom-



Fortsetzung zu Nro. 8 und 9 . -er Mittheilungen für den Kanton Basel
«leiten neuen Bauten oder Veränderungen von Eigenthü¬
mern und Gewerben nicht mehr in den alten Büchern
nachgetragen worden waren , so daß also da nur die neuen
Bücher oder die zum Eintragen bcreitliegcnden Schatzungs-
tabclicn sowohl zu Brandschadenevcrgutungcn als zum
Stcucrcinzug dienen konnten . Dieses beherzigend , ver¬
ordnete E . E . Kl . Rath am 19 . Merz 183t : „ daß so wie
„ die Schätzung einer ganzen Gemeinde vollendet und be-
„ richtigt sei , und sobald die rcktifizirlcnSchatzungStabcllcn
„ bei der Brandassekuranz Zur Eintragung in die Brand-
„ lagerbüchcr bereit liegen würde , die neue Schätzung sür
„ die betreffende Gemeinde in Kraft treten , und als MaaL -
„ stab bei aufälligcn Entschädigungen von Brandschäden ,
„ bei Stcuercinzügcn und bei Ausstellung von Würdigungs -
„ scheinen gelten solle , daß hingegen die alten Schätzungen
„ in Kraft bleiben für jede einzelne Gemeinde , deren
„ Lagerbücher noch nicht erneuert seien .

"
Sehr wäre es übrigens zu wünschen gewesen , daß

keine Steuer hätte eingezogen werden müssen , ehe die
Brandlagerbüchcr sämmtlicher Gemeinden neu gefertigt
gewesen wären ; aber die in den Jahren iS3i und 1832
Statt gefundenen Brände *) waren so bedeutend , daß die
Staatskasse die bereits der Brandverstcherungekasse ge¬
leistete» erheblichen Vorschüsse nicht weiter vermehren
konnte ; auch hätte durch weiteres Hinausschieben des
Steucreinzngs , bei etwa noch einem ferner» möglichen
Brandunglück, die manchem jetzt schon groß erscheinende
Steuer gar leicht noch weiter vermehrt werden können.

Dieses bewog den E . E . Kl . Rath mittelst Erkanur-
niß vom 6 . Okt. 1832 einen Brandsteucreinzug von \ Vx
vom Tausend zu verordnen , was ab dem Steuerkapital
von 46, '100,000 Franken gerade den nöthigen Betrag
von Fr . 58,000 ausmacht.

Gegen diesen Brandsteucreinzugwurde in der gewöhn¬
lichen GroßrathS - Sitzung vom 3 . Dez . ein Anzug ange¬
bracht , welcher , in dreiHaupttbcilc zerfallend , dahin ging :
1 . ) Es möge die ausgeschriebene Brandsteuce nicht »ach

der Vcrvrdnüng von 1829 , sondern nach derjenigen
von 1807 vorgenommen werden .

2 .) Die durch Aufruhr und Krieg cnstandenen Brand¬
schäden sollten von der einfachen Hänserschatzung , und
nicht nach dem Klassenwcrthe behoben werden.

3 .) Die neue BrandvcrstcherungLverordnung von 1829
solle einer neuen Rcviston unterworfen werden .

Für die beiden ersten Theile des Anzugs wurde das
DringlichkeitSbegehren gestellt , und solche daher noch in
der gleichen Sitzung behandelt und dahin gestellt ; der
3re Tbeil des Anzug? aber wurde nach eigenem Verlan¬
gen des Herrn Anzügcrs laut GroßrathS-Rcglement auf
eine künftige Sitzung verschoben .

Die Gründe, warum die ersten Theile des Anzugs da¬
hingestellt wurden , bestunden hauptsächlich aus Folgendem :

Die neue BrandvcrstcherungS - Verordnung war zu
Anfangs des Jahres 1829 , hicmit seit beinahe 4 Jahren

*) Die bis zu Ende 1830 vorgekommenen Brandentfchtidi -
gungen wurden beinahe ganz aus einem von dem Einzüge
vom Jahr 1827 übrig gebliebenen Saldo bezahlt , so daß
kein« Steuer dafür zu erheben war.

ins Leben getreten , und die frühere dadurch aufgehoben
worden ; keine Stimme hatte stch dagegen öffentlich erho¬
ben ; alle Arbeiten der Brandversicherungs- Commission
hatten sich auf diese neue Arbeit gestützt und begründet ,
die Brandlagerbüchcr waren größtentbeilS eingetragen ,
und an die sämmtlichen Gemeinden des Kantons versendet,
die alten Lagerbücher derjenige » Gemeinden , in denen die
neuen Schätzungen und Klassifizierungen vorgenommen
worden waren , waren demnach unvollständig und zu kei¬
nem Steuer- Einzuge mehr tauglich , und die neuen Lager-
bücher hätten also , wenn die Steuer blos mit der Quart-
Erhöhung hätte eingezogen werden sollen , nochmals gänz¬
lich umgearbeitet, und zu dem Ende wieder aus den
Landgemeinden zurückgezogen werden müssen , was indem
so kurzen Zeiträume bei den obwaltenden Umständen gar
vielen Schwierigkeiten unterlegen wäre.

Auch konnte , nachdem das Gesetz vom Jahr 1806
dem Kl . Rathe die ganze Ausführung übertrage» hatte,
überhaupt dem Gr. Ratb nicht mehr zustehen , in letzter
Instanz die bereits getroffenen Verfügungen des Kl . Raths
hinsichtlich ihrer mehrern oder mindern Zweckmäßigkeit
zu beurtheilen und zu refvrmircn; sobald nicht vorlag ,
daß der Kl . Rath seine Befugnisse überschritten , so war
nichts ordnungswidriges zu verbessern, vielmehr auch dar¬
auf zu achten , daß dem Kl . Rathe , wo er sich in Aus¬
übung seiner Befugnisse befand , nicht zu nahe getreten
werde . Höchst widrig hätte übrigens der Eindruck werden
müsse » , wenn durch Ueberweisung an den Kl . Rath Hoff¬
nung auf eine Aenderung für diesen Einzug schon gemacht
worden wäre , und derselbe dann doch ohne Modifikation
hätte stattfinden müssen . Während übrigens der erste
Antrag eine Rüge wegen vermeintlicher Rückwirkung
der Verordnung enthielt , wollte der zweite eine künftige
Revision bereits jetzt anwenden , bevor nur einmal aus¬
gemacht sei , worin diese Revision bestehen werde. So
war es nicht befremdend , daß beide Anträge dahin gestellt
wurden . Nicht vergessen wurde zu erwähnen , wie das
Ergebniß unserer Assekuranz vielmehr Anlaß geben sollte,
sich glücklich zu schätzen , als sich zu beklagen.

Der 3te Tbeil des Anzugs indessen , welcher zur
Berathung überwiesen ward, veranlaßte verschiedenenickt
nngcgründeke Bemerkungen und Ansichten gegen einige
Punkte der Verordnung , namentlich hinsichtlich der Klas¬
sifikation der verschiedenen Gewerbe und auch hinsichtlich
der Vertheilung der durch Krieg und Aufruhr entstehen¬
den Brandschaden auf das einfache Schaßungskapital
statt auf den Klassenwcrkh.

Zwar darf in letzterer Beziehung nicht außer Acht
gelassen werden , daß aus ganz neuerlichen traurigen Bei¬
spielen in der Schweiz , so wie in andern Ländern , na¬
mentlich in England , ersichtlich ist , wie sehr oft VolkS-
tumnlte und Aüfläufe gerade wegen Errichtung neuer , die
frühern Erwerbszweige verdrängenden Gewerbe entstehen ,
und wie die diese Gewerbe enthaltenden Gebäude den
Flammen preisgegeben werden , so daß auch diese billiger¬
weise für einen höher» Beitrag sollen in Anspruch ge¬
nommen werden können. , ^ „„

Wir schließen mit noch einigen kvertern Detmlbe-



46

merknngen , als unmaßgebliche Beantwortung mehrfach
gehörter Aeußerungen . So z . B . finden solche Haureigen -
thümer , welche ihre Häuser erst vor kurzem erkauft habe » /
es sehr lästig / daß sie nun statt der vorigen Eigenthümer
die Steuer von 5 Jahren bezahlen sollen , nnd ste meinen ,
man sollte die Brandsteuer jährlich einziehen ; auch wurde
hie und da der Gedanke geäußert , eL sollte jährlich ein
fixer aber geringer Beitrag eingezogen , und auf diese
Weise wo möglich ein Fonds gebildet werden , welchem
bei außerordentlichen Branden auch noch eine außeror¬
dentliche Brandsteuer zu Hülfe kommen könnte .

Den Ersten antworten wir , daß es für die Haus -
eigenthümer nicht anders als erwünscht sein konnte , daß
für die Jahre -1828 , 1829 und 1830 keine Brandsteuer
eingezogen werden mußte , denn am 31 . Dez . 1830 schul¬
dete die BrandvcrstcherungSkasse nur Fr . 2000 - — wovon
noch einige hundert Franken als Saldo vorrälhig blieben .
Erst mit dem Jahr 1831 begannen die starken Brande ,
und daß in den Zeiten der größten Aufregung und bei der
Unvollständigkeit der Brandlagcrbücher für jenes Jahr
kein besonderer Einzug verordnet wurde , wird jeder Un¬
befangene der Natur der Sache angemessen finden ; find
doch viele Stimmen laut geworden , daß es zweckmäßiger
gewesen wäre , auch jetzt noch keine Brandsteuer zu er¬
heben . — Wir bemerken ftrncrS , daß in gewöhnlichen
Zeiten immer bald nach einem bedeutenden Brandunglücke
der entstandene Schaden repartiert und eingezogen wird
( f . Brandvers . Verordnung § . 26 . ) , und daß demnach
anzunehmen ist , daß die Käufer von Häusern von statt -
gefundenen Bränden Kenntniß haben , und wissen können ,
daß auf , dem zu erkaufenden Hause eine zu zahlende
Brandsteuer laste .

Den letzter » Ansichten bemerken wir , daß , so viel
Gutes ein bestimmter jährlicher Steucreinzug in gewöhn¬
lichen ruhigen Zeiten auch an sich haben möchte , solcher
den gesetzlichen Bestimiiinngen zuwider wäre , und daß
demnach eine bloße Verordnung in dieser Beziehung nicht »
ändern könnte , sondern die neue Einrichtung durch den
Gr . Rath sanktionnirk werden müßte . Ueberdieß wären
mit diesem jährlichen fixen Einzüge mehrere Nachtheile
verknüpft ; es müßte wie in andern Kantonen ein beson¬
derer Kassen - Verwalter aufgestellt und besoldet werden ;
die Gelder müßten angelegt oder sonst in guter Verwah¬
rung behalten werden ; man würde dieBrandversicherungS -
Anstalt bald nicht mehr als einen gegenseitigen Vcrsichc -
rungs - Verein betrachten , sondern sie vielleicht als Ver¬
anlassung einer jährlich wiederkehrenden lästigen Steuer
oder gar als eine Staatsabgabe ( was sie nicht ist und
nicht sein soll ) verwünschen .

Außer diesen Bemerkungen wurde auch noch häufigdie Frage aufgeworfen , ob auch die Gemeinden , denen
die sonstige Verwaltung entzogen worden , die Brandsteuer
einliefern werden ? und warum das Verhältniß einer ge¬
meinschaftlichen Brandversicherungs - Anstalt beibehalten
worden sei ? Die letztere Frage ist leicht zu beantworten ,denn es liegt sowohl in dem Interesse der Stadt als des
Landes , daß die Brandversicherungs - Anstalt , die seit so

manchen Jahren nur wohlthätig gewirkt hat , aufrecht
erhalten werde . — Zwar hätte die Stadt für sich mit
den der Regierung treu gebliebenen Gemeinden gar wohl
eine eigene Anstalt bilden , und vermuthlich dabei bestehenkönnen , aber wäre dasselbe auch in den getrennten Lan -
deStheilx » der Fall gewesen , nnd sind in denselben keine
Interesse » von Stadtbewohnern zu wahren ?

Muß es hinwieder nicht auch den einstweilen getrenn¬ten LandeSiheilen daran liegen , mit der solid gebautenund Gottlob so wenig mit Fcncrsbrünstcn heimgesuchtenStadt im Vereine zu bleiben ? können sie und
'
auch die

Stadtbewohner irgend eine wohlfeilere nnd mit geringernKosten verwaltete Anstalt ausweisen ? Wir glauben diese
Frage zuversichtlich mit Nein * ) , und dagegen die erstere
Frage bejahend beantworten zu dürfen , denn warum
sollten die einstweilen getrennten LandeStbeiic sich durch
Nichtbezahlung der Brandsteuer des Schadenersatzes be¬reits entstandener oder noch entstehen könnender Brand -
unglücke vcrlurstig machen wolle » ?

Sollten aber dennoch die Stenerbciträge aus diesenGemeinden nicht eingehen , so würden die Nichtbezahlcnde »
gewiß sich selbst mehr schade » , als denjenigen , die ihren
Pflichten getreulich nachkomnien werde » .

Welches nun überhaupt das Ergebniß der weiter «
Berathung des Antrags auf Revision unsere » Assekuranz -
weienS sein mag , so darf nie vergessen werden , daß dabei ,selbst abgesehen von allem persönlichen Interesse , immer
zwei Wünsche bleiben müssen , deren gleichzeitige vollstän¬dige Erfüllung unmöglich bleibt , indem gerade , wenn demeinen mehr entsprochen wird , unvermeidlich die Verwirk¬lichung des andern darunter leidet . Wenn nämlich einer¬seits es allerdings gut wäre , es würde jeder Versicherteganz genau für den Beitrag in Anspruch genommen ,welchen er » ach dem Werthe seines versicherten Gebäudes ,nach dem Maaß seiner Fenersgefährlichkeit , und nachMaasgabe der Art der vorgefallenen Brandschäden zuleisten hat , und baß also jeder llntcrschicd irgend einerArt berücksichtigt werde , so bleibt auf der andern Seiteauch zu wünschen , daß unsere Assekuranz den Vorzug derWohlfeilhcit in möglichst vollem Maaße beibehalte , indemnamentlich die erneuerte Schätzung , welche zu genauererAusmittlung der Beiträge geschah , denn doch wegen derdamit verbundenen Kosten nicht überall gleich willkommenwar . Aus ähnliche Weise aber wird jede genauere Klassifi¬kation oder Abstufung immer die Einfachheit der Einrich¬tung vermindern , nnd die Kostspieligkeit vermehre » , mit¬hin im Ganzen die Last der Fenersgesahr fühlbarer machen .Wir schließen endlich mit dem Wunsche , daß dieseAuseinandersetzungen uzit eben so freundlichen , Sinnemögen aufgenommen werden , als solche in guter Absichtniedergeschrieben wurden .

>m itslttton glittst , muß für das einzige Jahr 183 :? die, et>r bedeutende Steuer von 3 Batzen für wo Gulden ,oder i % vom Taufend bezahlt werden , und uns trifft es ,die letzte» 3 Jahre in einander qerechnet , nur vomTausend für ein Jahr , wobei noch zu erwägen ist , daßdie meisten Brandschäden durch ganz besondere Umständeherbeigeführt wurden .
Verantwortlicher Redaktor : Bernoulli - Bär . Gedruckt bei Felix Schneider .
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